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Bebauungsplan – Planung Regenrückhaltebecken 



Entwurf Bebauungsplan 

- Erweiterung Geltungsbereich 

- Sichtfelder 200 m 

 



Entwurf Verkehrsanlagen - Parkplatzstandorte  
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Planungsrechtliche Festsetzungen – Zahl der notwendigen Stellplätze 

Bei Wohngebäuden bestimmt sich der Stellplatzbedarf wie folgt: 

 

freistehende Einfamilienhäuser und Doppelhäuser je Haushälfte 

• 2,0 Stellplätze 

 

Mehrfamilienwohnhäuser je Wohnung 

• bis 45 m2 – 1,0 Stellplätze, 

• bis 60 m2 – 1,5 Stellplätze, 

• über 60 m2 – 2,0 Stellplätze. 



Bauordnungsrechtliche Festsetzungen – Äußere Gestaltung baul. Anlagen 

✔ ✔ 
Hellbezugswerte (Remissionswerte) 

Fassadengestaltung 
Die farbige Gestaltung der Fassaden hat sich harmonisch ins Stadtbild einzupassen. Als 
Farbtöne sind entsprechend nur gedeckte Farben zulässig: Reines Weiß oder sehr 
helle Töne (Remissionswert von 80-100) sowie reines Schwarz oder sehr dunkle Töne 
(Remissionswert von 0 -20) sind unzulässig. 
 



Bauordnungsrechtliche Festsetzungen - Werbeanlagen 

• Nur an der Stätte der Leistung zulässig 

• An Gebäuden angebrachte Werbeanlagen bis zu einer Höhe von höchstens 

0,30 m 

• dürfen die jeweilige Hausfront in der Länge maximal zu 2,0 m überdecken 

• Senkrecht an der Gebäudewand angebrachte Werbeanlagen (Ausleger) bis zu 

einem Maß von 0,75 m 

• Eine Gesamtgröße von maximal 0,6 m² 

• An Gebäuden angebrachte Werbeanlagen dürfen nicht höher als die maximale 

Traufhöhe der Gebäude sein 

Freistehende Werbeanlagen 



Planungsrechtliche Festsetzungen – Höhe baulicher Anlagen 

Erläuterungsskizze Höhenlagen Baukörper 



Planungsrechtliche Festsetzungen – Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Garagen, Carports und Stellplätze im Sinne des § 12 BauNVO sowie 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind sowohl innerhalb als auch 

außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

  

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang von Verkehrsflächen 

(Straßen, nicht Fußwege) sind auf eine Tiefe von 5 m von jeglicher 

Bebauung freizuhalten; die Errichtung von Stellplätzen ist jedoch 

zulässig. 

  

Vor Garagen und Carports ist ein Stauraum von 5,0 m einzuhalten. 

  

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Gartenhäuser nur 

bis maximal 50 m³ umbautem Raum zulässig. 



Planungsrechtliche Festsetzungen - Immissionsschutzmaßnahmen 

Für den Bebauungsplan wird ein Lärmpegelbereich (LPB) festgesetzt. 

Dieser liegt im Bereich 45 m parallel zur K 136. Für die im 

Lärmpegelbereich liegenden Grundstücke gilt folgende Festsetzung: 

 

Fenster von Ruheräumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Gästezimmer 

etc.) sind ebenso wie die nach DIN 4109 schutzbedürftigen Räume 

(Wohnräume, Arbeitsräume, Büros, Unterrichts- und Seminarräume) in 

den der K 136 abgewandten Gebäudeseiten anzuordnen. 

 

Für den Fall, dass die ruhebedürftigen Räume zur K 136 zugewandt sind, 

sind diese mit schallgedämmten Belüftungsanlagen auszustatten. 



Bauordnungsrechtliche Festsetzungen – Äußere Gestaltung baul. Anlagen 

Dachaufbauten dürfen maximal 1/3 der jeweiligen Gebäudeseite und nicht 

mehr als 2/3 insgesamt (festgelegt über die Außenwände) einnehmen. 

Dachgestaltung 

Im Ordnungsbereich WA 1, WA 2 und WA 3 sind geneigte Dächer mit einer 

Dachneigung zwischen 20° und 45°zulässig. Pultdächer sind mit einer Neigung 

ab 15° zulässig.  

  

Im Ordnungsbereich WA 4 sind Flachdächer bis zu einer maximalen Neigung 

von 10 % Neigung auf Hauptgebäuden verpflichtend.  

 



Bauordnungsrechtliche Festsetzungen – Äußere Gestaltung baul. Anlagen 

Dacheindeckung 

Im Geltungsbereich darf die Dacheindeckung landschaftsbedingt nur 

dunkelfarbig (schiefergrau, grau, braun entsprechend der RAL-Farben 7009-

7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7024, 7026, 7031, 7043, 7046, 8014, 8019, 

8022 und 8028) ausgeführt werden. Zulässig ist ebenfalls eine Ausführung in 

Naturschiefer. 



Entwurf Bebauungsplan 


